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§ 77 Stmk. BauG Aligemeine
Anforderungen

Stmk. BauG - Steiermarkisches Baugesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.09.2025

(1) Bauwerke mussen so geplant und ausgefihrt sein, dass gesunde, normal empfindende Benutzer oder Nachbarn
dieses Bauwerkes nicht durch bei bestimmungsgemaRer Verwendung auftretenden Schall und Erschitterungen in
ihrer Gesundheit gefahrdet oder unzumutbar belastigt werden. Dabei sind der Verwendungszweck sowie die Lage des
Bauwerkes und seiner Raume zu berUcksichtigen.

(2) Wenn der besondere Verwendungszweck es erfordert, ist eine entsprechende Raumakustik sicherzustellen.

Anm.: in der Fassung LGBI. Nr. 13/2011

In Kraft seit 01.05.2011 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=13/2011&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 77 Stmk. BauG Allgemeine Anforderungen
	Stmk. BauG - Steiermärkisches Baugesetz


